
Ausländer beständig zu (S. 99). Fran-
zösische Gefängnisse, so der Autor,
werden immer farbiger (S. 102). 

Wacquant veranschaulicht die
dramatischen Veränderungen, die
der Strafvollzug in den letzten Jah-
ren mitgemacht hat: Haftanstalten
sind überbelegt, Minderheiten sind
im Vollzug überrepräsentiert, es
wird immer länger für immer ge-
ringfügigere Delikte eingesperrt.
Neben diesen Warnzeichen gibt es –
und das ist das eigentlich bedenkli-
che Signal – zunehmend Leute, die
von der Inhaftierung anderer profi-
tieren: private Haftanstalten neh-
men zu; Privatfirmen statten den
Strafvollzug aus und erzielen zu-
nehmend größere Gewinne. Es ent-
steht ein wachsendes Ungleichge-
wicht zwischen jenen, die ohnehin
die sozialen Verlierer sind, und je-
nen anderen, die damit Gewinne
erzielen, daß die Erstgenannten
noch weiter isoliert und ausge-
grenzt werden.

Die Bestandsaufnahme von Wac-
quant stimmt nachdenklich und
sollte als Mahnung verstanden wer-
den, die amerikanischen Entwick-
lungen – sei es im Bereich Zero-Tole-
rance oder bei der Privatisierung
des Strafvollzugs – nicht kritiklos zu
übernehmen. Man sollte sich auch
der daraus resultierenden – und in
den USA kaum mehr zu übersehen-
den negativen Folgen – bewußt sein
und nach eigenen Wegen im Um-
gang mit Kriminalität und Armut
suchen.

Als Fazit bleibt festzuhalten: Wac-
quants Buch ist ein wichtiges Werk
zu den Problemen der neuen Krimi-
nalpolitik und gehört – nicht zu-
letzt aufgrund des sehr niedrigen
Preises von DM 16.80 – in das
Bücherregal eines Jeden, der sich
mit dieser Problematik befassen
muß oder will. Es ist – neben Chri-
sties oben genannter Arbeit – eines
der besten Bücher zu diesem Phä-
nomen, an dem auch die wissen-
schaftliche Diskussion nicht länger
vorbeikommt. Es bleibt zu hoffen,
daß auch die anderen Arbeiten des
Autors durch dieses Buch in
Deutschland eine stärkere Beach-
tung erfahren.

Kai Bammann

Loic Wacquant
Elend hinter Gittern 
Universitätsverlag Konstanz,
Konstanz 2000
169 Seiten, DM 16,80

BRIK: Experimente in der Kriminalpolitik

Mit »Junk Science« gegen
Empirieresistenz?

Der vom Bremer Institut für Krimi-
nalpolitik (BRIK) herausgegebene
Band stellt die Aufbereitung eines
Internationalen Symposiums an der
Universität Bremen zu einem hoch-
interessanten Thema dar: Experi-
mente im Strafrecht. Damit ist
nicht das Ausprobieren neuer Maß-
nahmen in der kriminalpolitischen
Praxis wie auch im Strafrecht ge-
meint – in gewisser Weise kann ja
jede Strafgesetzänderung als natürli-
ches Experiment betrachtet werden,
allerdings in der Regel nicht mit
dem Interesse an einer empirischen
Erfolgskontrolle angelegt. Gegen-
stand ist vielmehr das wissenschaft-
lich kontrollierte Experiment, d.h.
die empirische Methode des Experi-
ments mit nach dem Zufallsprinzip
ausgewählten Teilnahme- und Kon-
trollgruppen, mit der die Wirkung
von präventiven Maßnahmen oder
Interventionsprogrammen zu mes-
sen ist. 

Feldexperimente dieser Art wer-
den vor allem in den USA auch in
der Kriminologie und Kriminal-
prävention schon seit einigen Jahr-
zehnten praktiziert, in Europa hin-
gegen nur vereinzelt. Dem ent-
spricht die These, dass es in den
USA auf dem Gebiet der Kriminal-
politik sehr viel verbreiteter sei, die
Rhetorik der Wissenschaft zu be-
nutzen als die der Moral oder die
des Rechts, wie Barry Krisberg, Präsi-
dent des National Council on Crime
and Delinquency (San Francisco),
ausführte. Neben B. Krisberg nahm
aus den USA der Nestor sozialwis-
senschaftlicher Experimente, Ro-
bert F. Boruch (Philadelphia) an der
Tagung teil. Die Referenten/Auto-
ren aus dem europäischen Raum
sind Martin Killias (Lausanne,
Schweiz) und Rüdiger Ortmann
(Freiburg, Deutschland) sowie Re-
becca und Russel Dobash (Manche-
ster, GB), Experten auf dem Gebiet
der Prävention von Gewalt in der
Partnerschaft. 

Das Interesse der Tagung galt ei-
nerseits den methodischen sowie
forschungspraktischen Fragen des
randomisierten experimentellen
Designs, die an Fallbeispielen de-
monstriert wurden, und anderer-
seits dem Verwertungszusammen-
hang: Inwieweit gehen experimen-
telle Ergebnisse der nachgewiese-

nen Wirksamkeit oder Unwirksam-
keit einer kriminalpolitischen Maß-
nahme in die politische Praxis ein? 

In einem einleitenden Überblick
unternimmt Christine Graebsch
zunächst eine Zusammenfassung
und Kommentierung der folgenden
Beiträge und gibt dabei einen
höchst informativen, weil kritisch
reflektierenden Einblick in das The-
ma. Karl Schumann stellt US-ameri-
kanische Feldexperimente über Poli-
zeiarbeit, Strafverfolgung und Sank-
tionsformen dar, darunter bekannte
Projekte wie das Kansas City Pre-
ventive Patrol Experiment oder das
Minneapolis Domestic Violence Ex-
periment. Robert F. Boruch, Koordi-
nator des späteren Replikationspro-
gramms des Minneapolis-Experi-
ments (SARP = Spouse Assault Re-
plication Program), geht in seinem
Beitrag vor allem auf methodische
Fragen des sozialen Experiments
ein. Martin Killias berichtet über
die von ihm geleiteten Experimente
zur kontrollierten Heroinvergabe
und zu ambulanten Sanktionsalter-
nativen in der Schweiz; Rüdiger
Ortmann über eine experimentelle

Studie zur Evaluation der Sozialthe-
rapie in Gefängnissen. Rebecca und
Russel Dobash präsentieren ihre in-
novativen Experimente zum Um-
gang mit »domestic violence«, die
sich auch als Kontrast zum Minnea-
polis-Projekt verstehen. Der letzte
Beitrag von Barry Krisberg handelt
von der Rolle, die experimentelle
Studien in der US-amerikanischen
Kriminalpolitik spielen. 

Das Buch bietet eine gebündelte
Darstellung von experimentellen
Projekten im Strafrecht und Präven-
tionsbereich, von Ergebnissen und
unterschiedlichen methodologi-
schen Ansätzen, und ist schon al-
lein deshalb allen kriminalpolitisch
Interessierten oder damit Befassten
zu empfehlen. Zugleich finden sich
in den Beiträgen vielfältige Hinwei-
se auf die prinzipiellen Schwach-
stellen und Grenzen der Methode,
die doch Vorsicht gegenüber einer
Forderung nach einer stärker an Zu-
fallsexperimenten orientierten Kri-
minalpolitik aufkommen lassen.
Die US-amerikanische experimen-
telle Mainstream-Forschung zeich-
net sich offenbar durch mangelnde
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Vorschau:
Heft 3/2001 erscheint im August

Thema: 
Risiko Jugend? – Diskussionsthesen zum Jugendgerichtstag
Jugendliche spielen, wenn es in den Medien um Gewalt und Krimina-
lität geht, eine Hauptrolle als »gefährlich« und »gefährdet« zugleich.
Darauf stützen sich auch neue Gesetzgebungsinitiativen zur Änderung
des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) und Forderungen, Eltern für die
Straftaten ihrer Sprößlinge zur Verantwortung zu ziehen. Anläßlich des
Jugendgerichtstags im September entwickeln unsere Autoren Thesen,
wie dagegen ein nicht stigmatisierender Umgang mit Jugenddelin-
quenz im neuen Jahrtausend weiter entwickelt werden kann.

Theoriegeleitetheit und verkürzte
Fragestellungen mit entsprechend
schlichten Designs aus, in denen
typischerweise einzelne Maßnah-
men der Intervention nach ihren
Effekten verglichen werden, nie
aber die Effekte darüberhinausge-
hender Faktoren bzw. der Non-In-
tervention ins Blickfeld geraten. (Es
fehlt gewissermaßen systematisch
die »eigentliche« Kontrollgruppe,
weshalb die grundlegende Frage,
ob überhaupt eine Maßnahme ge-
setzt werden soll, unbeantwortet
bleiben muß.) Diese Art von »junk
science« (Krisberg), die unter dem
Anspruch exakter Wissenschaft-
lichkeit Alternativen gegeneinan-
der testet, die ihrerseits auf einer
nichtgetesteten Hypothese oder
Theorie aufbauen, hat möglicher-
weise aufgrund ihrer Schlichtheit
bessere Chancen auf Durchsetzung
im politischen Kontext. Ohnehin
erfolgt, wie an etlichen Beispielen
(auch am Minneapolis Domestic
Violence Experiment) gezeigt wird,
die politische Verwertung von For-
schungsresultaten durchaus selek-
tiv und entlang der aktuellen kri-
minalpolitischen Präferenzen. Eine
weitere Problematik in diesem
Kontext, nämlich die der Unab-
hängigkeit der Forscher von den
Auftraggebern bzw. politischen
Verwertern, wird in den Beiträgen
kaum thematisiert. 

Schließlich ist das ethische Pro-
blem bei sozialwissenschaftlichen
Zufallsexperimenten, speziell im
Strafrecht mit seinen typischerwei-
se personenorientierten Maßnah-
men, anzusprechen. Immerhin
handelt es sich um »Menschenver-
suche«, bei denen verschiedene Ar-
ten von Übelszufügungen getestet
werden sollen, d.h. entsprechend
dem Design einer Gruppe von Teil-
nehmern Zumutungen aufgebür-
det oder Erleichterungen vorent-

halten werden, was zumindest dem
Gleichheitsgrundsatz widerspricht.
Graebsch sieht »gute Gründe, an
der ethischen Zulässigkeit von Zu-
fallsexperimenten im Kontext des
Strafrechts insgesamt zu zweifeln«
(S. 34).

Die Faszination, die das Thema
sozialer Experimente in der Krimi-
nalpolitik für Rechtssoziologen
wahrscheinlich gerade im deutsch-
sprachigen Raum besitzt, scheint
mir aus der Empirieferne oder »Em-
pirieresistenz« der hiesigen Krimi-
nalpolitik zu rühren, die sich Wirk-
samkeitsprüfungen mit normati-
ven Argumenten verschließt. Dar-
aus resultiert die, auch von K.
Schumann (BRIK), dem Initiator
der Tagung, angesprochene Hoff-
nung, dass eine verstärkte Berück-
sichtigung empirischer Evaluati-
onsergebnisse zu einer Liberalisie-
rung der Kriminalpolitik führen
könnte: indem bei nachgewiesener
gleicher (Un)Wirksamkeit die am
wenigsten eingriffsintensive Maß-
nahme gewählt oder den Betroffe-
nen eine wirkungslose Maßnahme
überhaupt erspart bleiben könnte.
Zweifellos erscheint eine stärkere
»Verwissenschaftlichung« und An-
bindung der Kriminalpolitik an die
empirische Forschung wünschens-
wert – die Lektüre des Bands hat
mir klar gemacht, dass das Zufalls-
experiment nur ein sehr be-
schränkt probates Mittel dabei sein
kann.

Inge Karazman-Morawetz

Bremer Institut für 
Kriminalpolitik (Hrsg.) 
Experimente im Strafrecht – 
Wie genau können Erfolgskontrollen
von kriminalpräventiven Maßnah-
men sein? 
Bremen (Universität) 2000 
179 Seiten
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